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                                     ZZF-Merkblatt 
 

 Die erforderlichen Genehmigungen für den Zoofachhandel 
 
1.) Erlaubnis zum gewerbsmäßigen Handel mit lebenden Wirbeltieren 
     gemäß § 11 Tierschutzgesetz  
 
 
     Rechtsgrundlagen: § 11 Tierschutzgesetz in der Neufassung vom 25.05.1998 
                                   Nr. 12 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung  
                                   des Tierschutzgesetzes vom 09. Februar 2000   
 
 

 Die Erlaubnis wird für jede Betriebsstätte (Geschäft) benötigt, in der lebende Wirbeltiere ge- 
 werbsmäßig zum Verkauf angeboten werden. 

 

     Der Inhaber des Geschäftes ist auch Erlaubnisinhaber. 
     
     Voraussetzung für die Erlaubniserteilung ist die behördlich festgestellte (Inaugenscheinnah- 
     me) Eignung der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und ihrer Einrichtungen für die  
     gleichzeitige artgerechte Haltung anzugebender Tierarten und jeweiligen Stückzahlen sowie     
     der Nachweis vorhandener Sachkunde bei der „für die Tätigkeit verantwortlichen Person“. 

 

     Die Sachkunde kann von der „für die Tätigkeit verantwortlichen Person“ in Form mehrjährigen  
     beruflichen oder (neu!) sonstigen Umgangs mit den fraglichen Tierarten oder einer ein-  
     schlägigen abgeschlossenen Berufsausbildung (z.B. Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel –  
     Fachrichtung Zoologischer Bedarf - oder Tierpfleger) nachgewiesen werden. Ein Prüfungsge- 
     spräch kann zusätzlich gefordert werden, ersetzt aber nicht den eigentlichen Nachweis. In  
     Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sowie zukünftig voraussichtlich auch in  
     anderen Bundesländern ist ein zusätzliches Fachgespräch die Regel. Nur in wenigen seitens  
     der zuständigen Behörde besonders zu begründenden Ausnahmefällen kann darauf verzich- 
     tet werden.  

    

     Die Erlaubnis wird meist formlos beim Veterinär- (in der Regel) oder Ordnungsamt beantragt.     
     Einige Behörden haben spezielle Antragsformulare entwickelt. 

    

     Der Antrag muß Angaben enthalten zu 
     - dem Ort des Gewerbes (Geschäftsadresse), 
     - dem Inhaber des Geschäftes (Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort)   
     - der „für die Tätigkeit verantwortlichen Person“, die nicht mit dem jeweiligen Firmeninhaber  
       identisch sein muß (Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort) und 
     - den Arten und jeweiligen Stückzahlen, die gleichzeitig gehalten werden sollen. 

    

    Dem Antrag sind Nachweise über die Sachkenntnis der „für die Tätigkeit verantwortlichen Per- 
    son“ beizufügen. 

 

    Mit der Tätigkeit (Im Falle des Zoofachhandels: Gewerbsmäßiges Handeln mit Wirbeltieren)  
    darf erst nach Erlaubniserteilung begonnen werden. 
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    Häufige bzw. zu erwartende Probleme: 
  
    Die Gewerbeämter kennen die Bestimmungen des § 11 Tierschutzgesetz oft nicht und be- 
    scheinigen auf der Gewerbeerlaubnis dann unzutreffend, daß keine besonderen Vorausset- 
    zungen für das Führen eines Zoofachgeschäftes zu erfüllen seien. 
 
 
    Das Fachgespräch im Sinne von § 11 Abs. 2 Nr. 1 Tierschutzgesetz und Nr. 12.2.2.3 der All- 
    gemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes vom 09. Februar  
    2000 dürfte aufgrund mißverständlicher Formulierungen in Fällen, bei denen die als verant- 
    wortlich benannte Person keinen langjährigen Umgang mit den fraglichen Tierarten nachwei- 
    sen kann, auch weiterhin häufig unzutreffend für eine Ersatznachweisform gehalten werden.  
    Liest man die o.g. Passagen aber ganz genau, wird deutlich, daß das Fachgespräch lediglich  
    als Nachweis der durch langjährigen Umgang mit den fraglichen Tierarten erworbenen Sach- 
    kunde vorgesehen ist, wenn die Belege darüber Zweifel am tatsächlichen Vorhandensein aus- 
    reichender Sachkunde nicht vollständig beseitigen können. 
 
     
    Seit Inkrafttreten des neugefaßten Tierschutzgesetzes kann auch „sonstiger Umgang“ mit den  
    fraglichen Tierarten als Grundlage der Sachkenntnis anerkannt werden. Diese wenig konkrete  
    Formulierung eröffnet formal die Möglichkeit, jeden noch so unbedeutenden und kurzen Um- 
    gang mit einem Tier, zur Grundlage für eine Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zu machen.  
    Im Vorfeld der Gesetzesänderung ist allerdings mehrfach betont worden, daß mit „sonstigem  
    Umgang“ beispielsweise erfolgreiche Zucht gemeint sei. Um einen erfolgreichen Züchter nicht   
    zu zwingen, seine Zuchtbemühungen einzuschränken, um die festgesetzten Umsatzgrenzen  
    zur Gewerbsmäßigkeit einzuhalten, hat man diese Formulierung in das Gesetz aufgenommen.  
    Nach der bisherigen Regelung hätte ein solcher Züchter ab Erreichen dieser Grenzen eine  
    Erlaubnis benötigt, diese wegen nicht vorhandener beruflicher Erfahrung aber nicht bekom- 
    men können. Insbesondere unter Artenschutzaspekten, wozu ja auch die Förderung der Nach- 
    zucht geschützter Arten gehört, hat sich das in der Vergangenheit negativ ausgewirkt. Was der   
    Begriff „sonstiger Umgang“ im Sinne des Gesetzgebers meint ist unter Nr. 12.2.2.2 der neuen  
    Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes vom 09. Februar  
    2000 mit der Formulierung „..., beispielsweise durch langjährige erfolgreiche Haltung der be- 
    treffenden Tierart, ...“ lediglich angedeutet. Eine exakte Definition, die erwartet wurde, steht  
    weiterhin aus. 
 
 
    Der erste Satz des dritten Absatzes unter Nr. 12.1.6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur  
    Durchführung des Tierschutzgesetzes vom 09. Februar 2000 lautet: „Ist der Träger eines Un- 
    ternehmens eine natürliche Person, ist diese Person verantwortliche Person im Sinne des §  
    11 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2.“ Es ist zu befürchten, daß diese Formulierung in einigen Fällen  
    dazu führen wird, daß dem Inhaber eines Zoofachgeschäfts, der selbst die erforderlichen Qua- 
    lifikationskriterien nicht erfüllt, die beantragte Erlaubnis auch dann versagt wird, wenn er die  
    Verantwortung im Sinne von § 11 Tierschutzgesetz an eine sachkundige Person abgeben  
    möchte. Aufgrund des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der Gleichbehandlung von natürli- 
    chen und juristischen Personen wird eine so begründete Erlaubnisverweigerung jedoch vor  
    einem Gericht keinen Bestand haben. 
 
 
 



 3

2.) Erlaubnis für Zucht und Handel von Psittaciden (Papageien und Sittiche) 
 
     Rechtsgrundlagen: § 17 g Tierseuchengesetz in der Fassung vom 27.04.1993 
                                    (früher: § 61 d Viehseuchengesetz) 
                                    Verordnung zum Schutz gegen Psittakose und Ornithose 
                                    (Psittakose-Verordnung) in der Neufassung vom 20. Dezember 2005 
 
 
      Die Erlaubnis benötigt jeder, der Sittiche und Papageien züchten und/oder handeln will. 
 
 
      Die Erlaubnis ist in der Regel formlos beim jeweils zuständigen Veterinäramt zu beantragen.  
      Einige Behörden haben spezielle Antragsformulare entwickelt. 
 
 
      Voraussetzung für die Erlaubniserteilung ist eine Prüfung über den Lehrstoff, der in dem Leit- 
      faden „Papageien und Sittiche - Handel und Zucht - Psittakosebekämpfung“ zusammenge- 
      faßt ist und bei der Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH erhältlich ist,  
      falls das jeweilige Veterinäramt kein Lernmaterial zur Verfügung stellen kann. Zusätzlich ha- 
      ben die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten bestimmten Bedingungen zu genügen,  
      was seitens des Amtstierarztes durch Inaugenscheinnahme festgestellt wird. Dabei ist ein  
      abgeschlossener Quarantäneraum von besonderer Bedeutung.   
 
 
      Die Erlaubnis ist Voraussetzung für den Bezug amtlicher Fußringe für die vorgeschriebene  
      Kennzeichnung von Sittichen und Papageien. Sie ist einer Vergabestelle für Fußringe (z.B.  
      Ringstelle der Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH oder der Ge 
      schäftsstelle einer zur Ringvergabe an die eigenen Mitglieder berechtigten Züchtergemein- 
      schaft.) in Form einer beglaubigten Kopie oder eines Duplikats vor dem ersten Ringbezug  
      vorzulegen. Das Original hat der Inhaber stets bei sich zu behalten. 
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3.) Nachweis der Sachkenntnis im Einzelhandel mit freiverkäuflichen  
     Arzneimitteln gemäß § 50 Arzneimittelgesetz 
 
    Rechtsgrundlagen: § 50 Arzneimittelgesetz in der Neufassung vom 12. Dezember 2005 
                                  (§ 60 Arzneimittelgesetz in der Neufassung vom 12. Dezember 2005 
                                   Verordnung über den Nachweis der Sachkenntnis im Einzelhandel mit frei- 
                                   verkäuflichen Arzneimitteln 
 
 
    Der Sachkenntnisnachweis ist Voraussetzung für den Handel mit freiverkäuflichen Arzneimit- 
    teln. 
 
 
    Die Abgabe freiverkäuflicher Arzneimittel ist nur solange zulässig, wie sich mindestens ein  
    Firmenmitarbeiter, der den Sachkundenachweis erbracht hat, in der Betriebsstätte aufhält.   
      
 
    Die Bestimmungen des § 50 Arzneimittelgesetz sind im Bereich des Zoofachhandels nur für  
    freiverkäufliche Arzneimittel für Hunde und Katzen (z.B. Flohhalsbänder) relevant. Präparate  
    für alle anderen Heimtierarten fallen unter die Ausnahmeregelung des § 60 Arzneimittelgesetz. 
    Im Rahmen der letzten Novellierung des Arzneimittelgesetzes ist die Liste der Tierarten, für  
    die die Ausnahmeregelungen des § 60 gelten um Frettchen und „nicht der Gewinnung von  
    Lebensmitteln dienenden Kaninchen“, mithin insbesondere Zwergkaninchen, erweitert worden. 
 
 
    Der Sachkenntnisnachweis kann von jedermann aufgrund einer zuvor bestandenen Prüfung  
    vor einer IHK erbracht werden. 
 
 
    Der Sachkundenachweis gilt - ähnlich einem Führerschein - bundesweit und lebenslang. 
 
 
    Verschiedene Fortbildungsinstitute und -organisationen bieten Vorbereitungskurse für die IHK- 
    Prüfungen an und organisieren in der Regel auch deren Abnahme. Die Teilnahme an einem  
    solchen Kursus ist sinnvoll, aber nicht zwingend vorgeschrieben. 
  
 
    Häufige Probleme: 
 
    Die Beschäftigung nur einer Person mit Sachkenntnisnachweis je Betriebsstätte und Fortset- 
    zung des Verkaufs freiverkäuflicher Arzneimittel während deren Abwesenheit (Mittagspause,  
    Feierabend, Urlaub, Krankheit o.ä.) kann bei Bekanntwerden als Ordnungswidrigkeit geahndet  
    werden. => Empfehlung: Mindestens zwei Mitarbeiter mit Sachkenntnisnachweis zur gegen- 
    seitigen Vertretung beschäftigen oder eine verschließbare Lagerung der fraglichen Produkte  
    („Giftschrank“) vorsehen, aus der nur bei Anwesenheit der im Sinne dieser Bestimmung sach- 
    kundigen Person verkauft werden kann.  
 
 
     
    Falsche Einschätzung bestimmter Produkte hinsichtlich ihrer Einstufung als Arzneimittel (z.B.  
    Flohhalsbänder für Hunde oder Katzen) führt oft zum ungenehmigten Handel. Maßgeblich ist  
    der Arzneimittelbegriff, der in § 2 Arzneimittelgesetz definiert wird. Kurz gesagt handelt es sich  
    dann um ein Arzneimittel, wenn ein Wirkstoff enthalten ist, der am oder im menschlichen  
    oder tierischen Organismus zur Wirkung gebracht wird.  
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Tierschutzgesetz 
Achter Abschnitt: 

Zucht, Halten von Tieren, Handel mit Tieren 
 

§ 11 
 

(1) Wer 
1. Wirbeltiere 
    a) nach § 9 Abs. 2 Nr. 7 zu Versuchszwecken oder zu den in § 6 Abs. 1 Satz 2  
        Nr. 4, § 10 Abs. 1 oder § 10 a genannten Zwecken oder,  
    b) nach § 4 Abs. 3 zu dem dort genannten Zweck züchten oder halten, 
2.  Tiere für andere in einem Tierheim oder in einer ähnlichen Einrichtung halten, 
2a.Tiere in einem Zoologischen Garten oder einer anderen Einrichtung, in der Tiere  
     gehalten und zur Schau gestellt werden, halten, 
2b.für Dritte Hunde zu Schutzzwecken ausbilden oder hierfür Einrichtungen un-  
     terhalten, 
2c.Tierbörsen zum Zwecke des Tausches oder Verkaufes von Tieren durch Dritte  
     durchführen oder 
3. gewerbsmäßig 
    a) Wirbeltiere, außer landwirtschaftliche Nutztiere, züchten oder halten, 
    b) mit Wirbeltieren handeln, 
    c) einen Reit- oder Fahrbetrieb unterhalten, 
    d) Tiere zur Schau stellen oder für solche Zwecke zur Verfügung stellen oder  
    e) Wirbeltiere als Schädlinge bekämpfen will, 
bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. 
In dem Antrag auf Erteilung der Erlaubnis sind anzugeben:  
1. die Art der betroffenen Tiere,  
2. die für die Tätigkeit verantwortliche Person,  
3. in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 bis 3 Buchstabe a bis d die Räume und Einrich- 
    tungen und im Falle des Satzes 1 Nr. 3 Buchstabe e die Vorrichtungen sowie die  
    Stoffe und Zubereitungen, die für die Tätigkeit bestimmt sind.  
Dem Antrag sind Nachweise über die Sachkunde im Sinne des Absatzes 2 Nr.1 bei-
zufügen. 
 
(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn  
1. mit Ausnahme der Fälle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2c, die für die Tätigkeit verant- 
    wortliche Person auf Grund ihrer Ausbildung oder ihres bisherigen beruflichen  
    oder sonstigen Umgangs mit Tieren die für die Tätigkeit erforderlichen fachlichen  
    Kenntnisse und Fähigkeiten hat; der Nachweis hierüber ist auf Verlangen in ei-
nem  
    Fachgespräch bei der zuständigen Behörde zu führen,  
2. die für die Tätigkeit verantwortliche Person die erforderliche Zuverlässigkeit hat,  
3. die der Tätigkeit dienenden Räume und Einrichtungen eine den Anforderungen  
    des § 2 entsprechende Ernährung, Pflege und Unterbringung der Tiere ermögli- 
    chen und 
4. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe e die zur Verwendung vor-
ge- 
    sehenen Vorrichtungen und Stoffe oder Zubereitungen für eine tierschutzgerechte  
    Bekämpfung der betroffenen Wirbeltierarten geeignet sind; dies gilt nicht für Vor- 
    richtungen, Stoffe oder Zubereitungen, die nach anderen Vorschriften zu diesem  
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    Zweck zugelassen oder vorgeschrieben sind.  
 
(2 a) Die Erlaubnis kann, soweit es zum Schutz der Tiere erforderlich ist, unter Be-
fristungen, Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Insbesondere kann angeord-
net werden  
1. die Verpflichtung zur Kennzeichnung der Tiere sowie zur Führung eines Tierbe- 
    standsbuches,  
2. eine Beschränkung der Tiere nach Art, Gattung oder Zahl,  
3. die regelmäßige Fort- und Weiterbildung,  
4. das Verbot, Tiere zum Betteln zu verwenden,  
5. bei Einrichtungen mit wechselnden Standorten die unverzügliche Meldung bei der  
    für den Tätigkeitsort zuständigen Behörde,  
6. die Fortpflanzung der Tiere zu verhindern.  
 
(3) Mit der Ausübung der Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 darf erst nach Erteilung der 
Erlaubnis begonnen werden. Die zuständige Behörde soll demjenigen die Ausübung 
der Tätigkeit untersagen, der die Erlaubnis nicht hat. 
 
(4) Die Ausübung der nach Absatz 3 Satz 2 untersagten Tätigkeit kann von der zu-
ständigen Behörde auch durch Schließung der Betriebs- oder Geschäftsräume ver-
hindert werden. 
 
(5) Wer gewerbsmäßig mit Wirbeltieren handelt, hat sicherzustellen, dass die für ihn 
im Verkauf tätigen Personen, mit Ausnahme der Auszubildenden, ihm gegenüber vor 
Aufnahme dieser Tätigkeit den Nachweis ihrer Sachkunde auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihres bisherigen beruflichen oder sonstigen Umgangs mit Tieren oder ihrer 
entsprechenden Unterrichtung erbracht haben. 
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift  
zur Durchführung des Tierschutzgesetzes 

vom 9. Februar 2000 
 

Aufgrund des Artikels 84 Abs. 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 16b Abs. 1 
Satz 2 des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Mai 
1998 (BGBl. I S. 1105, 1818) wird nach Anhörung der Tierschutzkommission folgen-
de allgemeine Verwaltungsvorschrift erlassen:  
 
12  
Zu § 11 (Erlaubnis für das Züchten und das Halten von Tieren sowie den Han-
del mit Tieren)  
 
12.1  
Antrag auf Erteilung der Erlaubnis  
 
12.1.1  
Aus dem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 müssen die in der für 
die jeweilige erlaubnispflichtige Tätigkeit maßgeblichen Anlage (vgl. Anlagen 4 bis 
6) vorgesehenen Angaben ersichtlich sein. Für den Antrag auf die Erlaubnis einer 
Tätigkeit nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3d stellt die Arbeitsgruppe Zirkustiere der Ar-
geVet ein Musterformular zur Verfügung.  
Sofern nicht auszuschließen ist, dass sich der Antrag auch auf Tiere besonders ge-
schützter Arten erstreckt, werden die für den Artenschutz zuständigen Behörden be-
teiligt, vgl. auch Nummer 12.2.5.1.  
 
12.1.2  
Benötigt der Antragsteller für seine geplante Tätigkeit verschiedene Genehmigun-
gen bzw. Erlaubnisse, für deren Erteilung dieselbe Behörde zuständig ist, besteht für 
die Behörde die Möglichkeit, diese Genehmigungen oder Erlaubnisse zu bündeln.  
 
12.1.3  
Wird die Tätigkeit nach § 11 Abs. 1 Satz 1 gleichzeitig an verschiedenen Niederlas-
sungen ausgeübt, so ist für jeden Ort der Niederlassung eine gesonderte Erlaubnis 
der für den Ort der Niederlassung zuständigen Behörde erforderlich.  
 
12.1.4  
Im Falle der Tätigkeit nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2c ist grundsätzlich für jede ein-
zelne Veranstaltung eine gesonderte Erlaubnis erforderlich. Für wiederkehrende 
Veranstaltungen gleicher Art kann eine Erlaubnis für die Dauer von bis zu einem 
Jahr erteilt werden. Nummer 12.1.3 gilt entsprechend.  
 
 
 
 
 



 8

 
 
 
 
 
12.1.5  
Bei Unternehmen, die eine in § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstaben b bis e genannte 
Tätigkeit an wechselnden Orten ausüben, ist für die Erteilung der Erlaubnis die Be-
hörde des Ortes zuständig, an dem das Unternehmen üblicherweise seinen Sitz o-
der sein Winterquartier hat oder als Gewerbe angemeldet ist, bei Unternehmen ohne 
Sitz im Inland die für den Ort des ersten Tätigwerdens zuständige Behörde. Für alle 
anderen Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz einschließlich der Rücknahme 
oder des Widerrufs der Erlaubnis ist die Behörde zuständig, in deren Zuständig-
keitsbereich sich das Unternehmen jeweils aufhält. Bei Verwaltungsmaßnahmen hat 
die verfügende Behörde diejenige Behörde zu benachrichtigen, die ursprünglich die 
Erlaubnis erteilt hat.  
Zu Unternehmen, die eine in § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstaben c oder d genannte 
Tätigkeit ausüben, vgl. auch 12.2.5.2 betreffend die Verpflichtung zum Führen von 
Tierbestandsbüchern.  
 
12.1.6  
Träger der Erlaubnis und verantwortliche Person nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2.  
 
Hat ein Unternehmen mehrere Betriebsstätten oder -einheiten, muss für jede Be-
triebsstätte oder Betriebseinheit eine Erlaubnis beantragt werden.  
Träger der Erlaubnis ist das Unternehmen oder die öffentliche Einrichtung. Hat ein 
Unternehmen seinen Sitz im Ausland und wird nur ein Teil des Unternehmens im 
Inland tätig, so kann der für diesen Teil des Unternehmens Verantwortliche Träger 
der Erlaubnis sein.  
Ist der Träger eines Unternehmens eine natürliche Person, ist diese Person verant-
wortliche Person im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2. Bei juristischen Perso-
nen richtet sich die Verantwortlichkeit für die Tätigkeit nach den gesetzlichen oder 
satzungsmäßigen Bestimmungen, sofern in Einzelfällen nicht eine andere Person 
vom Unternehmen oder der öffentlichen Einrichtung benannt wird.  
Die verantwortliche Person muss aufgrund der Betriebsorganisation in der Lage 
sein, die Verantwortung auch tatsächlich zu übernehmen, insbesondere muss eine 
regelmäßige Anwesenheit von angemessener Dauer in den Betriebsteilen gewähr-
leistet sein. Erforderlichenfalls sind für jede Betriebsstätte oder für jede Betriebsein-
heit verantwortliche Personen zu benennen.  
 
12.2  
Prüfung eines Antrags auf Erteilung der Erlaubnis  
 
12.2.1  
Zu § 11 Abs. 1 Satz 1  
 
12.2.1.1  
Tierheime oder ähnliche Einrichtungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie auf 
Dauer angelegt sind und überwiegend der Aufnahme und Pflege von Fund- oder 
Abgabetieren dienen (Nummer 2). Gewerbliche Einrichtungen, die der vorüberge-
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henden oder dauerhaften Unterbringung von Tieren Dritter dienen, unterfallen 
Nummer 3.  
 
 
 
 
 
12.2.1.2  
Zoologische Gärten und andere Einrichtungen, in denen Tiere gehalten und zur 
Schau gestellt werden, sind durch die Schaustellung und darüber hinaus dadurch 
gekennzeichnet, dass sie  
- auf Dauer angelegt sind,  
- der Haltung von Tieren wildlebender Art dienen und  
- der Öffentlichkeit zugänglich sind (Nummer 2a).  
Hierzu gehören nicht Zirkusbetriebe und der Zoofachhandel. Hinsichtlich des Füh-
rens der Bezeichnung Zoologischer Garten wird auf § 25 des Bundesnaturschutzge-
setzes in der Fassung vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 2994) verwiesen.  
 
12.2.1.3  
Schutzhundeausbildung (Nummer 2b)  
 
12.2.1.3.1  
Die Ausbildung von Hunden zu Schutzzwecken ist dann gegeben, wenn Hunde dar-
auf abgerichtet werden, Personen oder Sachen, insbesondere Gebäude, zu schüt-
zen. Dieses ist bei der Ausbildung von Hunden nach der Prüfungsordnung für 
Schutzhunde des Verbandes für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH) in der der-
zeitigen Fassung (gültig ab 1. Januar 1996), zu beziehen bei dem Verband für das 
Deutsche Hundewesen e.V. (VDH), (Westfalendamm 174, 44141 Dortmund), oder 
nach vergleichbaren Kriterien oder bei der Ausbildung von Diensthunden von Poli-
zei, Bundesgrenzschutz, Zoll, Bundeswehr oder privaten Wachdiensten gegeben.  
 
12.2.1.3.2  
Eine Ausbildung für Dritte liegt vor, wenn der ausgebildete Hund an andere Perso-
nen abgegeben oder die Ausbildung im Auftrage des Tierhalters vorgenommen wird. 
Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, wenn die Hundeausbildung in Hundesport-
vereinen unter Mitwirkung des Hundealters durchgeführt wird.  
 
12.2.1.3.3  
Eine Einrichtung zur Schutzhundeausbildung für Dritte unterhalten natürliche und 
juristische Personen, wenn Plätze oder Räumlichkeiten zu diesem Zweck zur Verfü-
gung gestellt werden.  
 
12.2.1.4  
Tierbörsen sind dadurch gekennzeichnet, dass Tiere durch Privatpersonen feilgebo-
ten oder untereinander getauscht werden. Veranstalter können natürliche oder juris-
tische Personen sein.  
Auch wenn sie an einer Tierbörse teilnehmen, unterfallen Anbieter, die gewerbsmä-
ßig handeln, § 11 Abs. 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b.  
Der Veranstalter ist für die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Anforderungen durch 
die Anbieter verantwortlich. Er hat geeignete Kontrollen und bei festgestellten Ver-
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stößen unverzüglich Abhilfemaßnahmen zu veranlassen. Die Erlaubnis ist in der 
Regel mit Auflagen zu versehen, die diese Verantwortlichkeit des Veranstalters be-
gründen. Insbesondere kann dem Veranstalter aufgegeben werden, eine Börsen-
ordnung vorzulegen, aus der die Teilnahmebedingungen hervorgehen, die die Be-
achtung auch der tierschutzrechtlichen Anforderung umfassen müssen.  
 
12.2.1.5  
Gewerbsmäßig im Sinne der Nummer 3 handelt, wer die genannten Tätigkeiten 
selbständig, planmäßig, fortgesetzt und mit der Absicht der Gewinnerzielung ausübt.  
12.2.1.5.1  
Die Voraussetzungen für ein gewerbsmäßiges Züchten sind in der Regel erfüllt, 
wenn eine Haltungseinheit folgenden Umfang oder folgende Absatzmengen erreicht:  
 
- Hunde: 3 oder mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen oder 3 oder mehr Würfe pro    
  Jahr,  
- Katzen: 5 oder mehr fortpflanzungsfähige Katzen oder 5 oder mehr Würfe pro Jahr,  
- Kaninchen, Chinchillas: mehr als 100 Jungtiere als Heimtiere pro Jahr,  
- Meerschweinchen: mehr als 100 Jungtiere pro Jahr,  
- Mäuse, Hamster, Ratten, Gerbils: Mehr als 300 Jungtiere pro Jahr,  
- Reptilien: mehr als 100 Jungtiere pro Jahr, bei Schildkröten: mehr als 50 Jungtiere  
  pro Jahr.  
 
Ein gewerbsmäßiges Züchten liegt in der Regel vor, wenn bei Vögeln regelmäßig 
Jungtiere verkauft werden und  
- mehr als 25 züchtende Paare von Vogelarten bis einschließlich Nymphensittichgrö-  
  ße,  
- mehr als 10 züchtende Paare von Vogelarten größer als Nymphensittiche (Aus 
  nahme: Kakadu und Ara: 5 züchtende Paare)  
gehalten werden oder bei sonstigen Heimtieren ein Verkaufserlös von mehr als 4000 
DM (EUR 2000,-) jährlich zu erwarten ist.  
 
Als Haltungseinheit gelten alle Tiere eines Halters, auch wenn diese in unterschied-
lichen Einrichtungen gehalten werden, aber auch die Haltung von Tieren mehrerer 
Halter, wenn Räumlichkeiten, Ausläufe und ähnliches gemeinsam genutzt werden.  
Als landwirtschaftliche Nutztiere im Sinne der Nummer 3 Buchstabe a gelten Wie-
derkäuer, Schweine, Kaninchen und Geflügel, soweit sie domestiziert sind und zur 
Gewinnung tierischer Produkte gezüchtet oder gehalten werden, domestizierte Ein-
hufer, zur Schlachtung oder zum Besatz bestimmte Fische und deren Elterntiere so-
wie deren Farbmutanten, soweit diese in Betrieben der Teichwirtschaft und Fisch-
zucht gehalten werden. Straußenvögel gehören nicht zum Geflügel. Pelztiere, ins-
besondere Nerze, Füchse, Nutrias und Chinchillas, sind keine landwirtschaftlichen 
Nutztiere im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a.  
 
12.2.1.5.2  
Die Voraussetzungen für ein gewerbsmäßiges Handeln mit Tieren sind auch bei A-
genturen erfüllt, die Tiere nicht in ihre unmittelbare Obhut nehmen.  
Die Abgabe oder der Verkauf von landwirtschaftlichen Nutztieren aus eigener Pro-
duktion durch land-, fischerei- oder teichwirtschaftliche Betriebe, einschließlich Zu-
käufe zu unmittelbaren weiteren Veräußerung bis höchstens 20 von Hundert der 
eigenen Produktion sowie der Erwerb zur Zucht oder Mast durch solche Betriebe 
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stellt keinen gewerbsmäßigen Handel im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buch-
stabe b dar.  
 
12.2.1.5.3  
Die Voraussetzungen für das gewerbsmäßige Unterhalten eines Reit- oder Fahrbe-
triebes sind in der Regel erfüllt, wenn mehr als ein Tier regelmäßig gegen Entgelt für 
Reit- oder Fahrzwecke bereitgehalten wird. Dies trifft auch auf Reitvereine zu, die 
nicht nur für ihre Mitglieder, sondern darüber hinaus regelmäßig für Dritte Pferde 
gegen Entgelt bereithalten.  
 
12.2.1.5.4  
Unter den Begriff des Zurschaustellens fällt auch das Mitführen von Tieren zum 
Zwecke des Spenden-Sammelns (Nummer 3 Buchstabe d).  
 
Tierzuchtschauen und Tiersportveranstaltungen, die im Rahmen des Tierzuchtge-
setzes oder nach entsprechenden Kriterien von Zuchtverbänden als Leistungsprü-
fungen durchgeführt werden, sowie Tierbewertungsschauen werden auf Grund feh-
lender Gewerbsmäßigkeit von dieser Bestimmung nicht erfasst.  
 
12.2.2  
Prüfung im Rahmen von § 11 Abs. 2 Nr. 1  
 
12.2.2.1  
Die verantwortliche Person ist jeweils diejenige, die die Verantwortung für die Tiere, 
auf die sich die Tätigkeit erstreckt, während der Ausübung der Tätigkeit nicht nur 
vorübergehend trägt.  
 
12.2.2.2  
Die für die Tätigkeit erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sind in der 
Regeln anzunehmen, wenn die verantwortliche Person  
- eine abgeschlossene staatlich anerkannte oder sonstige Aus- oder Weiterbildung  
  absolviert hat, die zum Umgang mit den Tierarten befähigt, auf die sich die Tätig-
keit  
  erstreckt, oder  
- auf Grund ihres bisherigen beruflichen oder sonstigen Umgangs mit Tieren, bei- 
  spielsweise durch langjährige erfolgreichen Haltung der betreffenden Tierarten, die  
  für die Tätigkeit erforderlichen fachlichen Kenntnisse hat.  
 
Für den Bereich Zoofachhandel kommt als staatlich anerkannte Aus- oder Weiterbil-
dung insbesondere eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/Kauffrau im Ein-
zelhandel, Fachbereich Zoofachhandel, als Tierpfleger/ Tierpflegerin oder eine Wei-
terbildung zum Geprüften Tierpflegermeister/zur Geprüften Tierpflegermeisterin in 
Betracht.  
Bei Einrichtungen zur Schutzhundeausbildung, die nachweislich nach den vom Ver-
band für das Deutsche Hundewesen e.V. oder dessen angeschlossenen Mitglieds-
verbänden angewandten Regelwerken in den derzeit geltenden Fassungen (zu be-
ziehen über den Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH), Westfalen-
damm 174, 44141 Dortmund) betrieben werden, ist von den erforderlichen Kenntnis-
sen und Fähigkeiten der verantwortlichen Person auszugehen. 
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12.2.2.3  
Die zuständige Behörde kann verlangen, dass unter Beteiligung des beamteten 
Tierarztes und erforderlichenfalls weiterer Sachverständiger im Rahmen eines 
Fachgesprächs der Nachweis über die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fä-
higkeiten hinsichtlich Haltung, Pflege und Unterbringung der betreffenden Tierarten 
geführt wird (§ 11 Abs. 2 Nr. 1). Ein solches Gespräch ist insbesondere dann zu ver-
langen, wenn die für die Tätigkeit verantwortliche Person keine abgeschlossene 
staatlich anerkannte oder sonstige Aus- oder Weiterbildung absolviert hat, die zum 
Umgang mit den entsprechenden Tierarten befähigt.  
Dem Gespräch können von den Fachverbänden erstellte Unterlagen zugrunde ge-
legt werden. Bei dem Gespräch sind insbesondere ausreichende Kenntnisse nach-
zuweisen über  
- die Biologie der entsprechenden Tierart/Tierarten,  
- Aufzucht, Haltung, Fütterung und allgemeine Hygiene,  
- die wichtigsten Krankheiten der betreffenden Tierarten,  
- die einschlägigen tierschutzrechtlichen Bestimmungen  
 
sowie ausreichende Fähigkeiten im Umgang mit den betreffenden Tierarten.  
 
Über das Gespräch ist eine Niederschrift anzufertigen. Ergibt das Gespräch, dass 
die Person die erforderlichen Kenntnisse nicht hat, so soll ihr empfohlen werden, vor 
einer Wiederholung des Gesprächs entsprechende Aus- oder Fortbildungsmöglich-
keiten wahrzunehmen, wie sie z.B. von den Berufsverbänden, der Berufsgenossen-
schaft, den Fachverbänden oder den Tierschutzverbänden angeboten werden.  
 
12.2.2.4  
Die zuständige Behörde soll von einem Gespräch absehen, wenn ihr die für die Tä-
tigkeit verantwortliche Person als geeignet bekannt ist oder die verantwortliche Per-
son vor einer anderen Behörde vor weniger als 10 Jahren in einem Gespräch nach 
Nummer 12.2.2.3 die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nachge-
wiesen hat und die zuständige Behörde keine Bedenken hinsichtlich der erforderli-
chen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.  
Die Behörde kann ferner von einem Fachgespräch absehen, wenn die verantwortli-
che Person durch das Ablegen einer von der jeweiligen obersten Landesbehörde als 
gleichwertig angesehenen Sachkundeprüfung eines Verbandes ihre fachlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen hat.  
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12.2.3  
Prüfung im Rahmen von § 11 Abs. 2 Nr. 2  
 
12.2.3.1  
Von der Zuverlässigkeit der für die Tätigkeit verantwortlichen Person ist auszuge-
hen, wenn sie der Behörde bekannt ist und keine Tatsachen vorliegen, die zu Zwei-
feln an der Zuverlässigkeit dieser Person im Hinblick auf den Tierschutz Anlass ge-
ben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2.3.2  
Liegen die Voraussetzungen der Nummer 12.2.3.1 nicht vor, so hat die Behörde die 
erforderliche Zuverlässigkeit, insbesondere unter Berücksichtigung etwaiger Straf- 
und Bußgeldverfahren, zu prüfen. Zu diesem Zweck kann sie den Antragsteller auf-
fordern, dafür zu sorgen, dass die für die Tätigkeit verantwortliche Person ein Füh-
rungszeugnis und - wenn über die Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung einer ge-
werblichen Tätigkeit oder einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung zu ent-
scheiden ist - eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei ihr be-
antragt (§ 30 Abs. 1, 2, 5 des Bundeszentralregistergesetzes, § 150 Abs. 1, 2, 5 der 
GewO). Zuverlässigkeit liegt in der Regel nicht vor, wenn die Person in den letzten 
fünf Jahren vor Stellung des Antrags wegen eines Verbrechens oder wegen eines 
Vergehens verurteilt ist, das einen Mangel an Zuverlässigkeit hinsichtlich des Züch-
tens oder Haltens von Tieren oder des Handels mit Tieren hat erkennen lassen. 
Letzteres gilt auch, wenn gegenüber der Person Bußgelder wegen Ordnungswidrig-
keiten nach dem Tierschutzgesetz verhängt worden sind.  
Auch sonstige Rechtsverstöße, z.B. gegen das Tierseuchenrecht, das Artenschutz-
recht sowie gegen das Polizei- und Ordnungsrecht der Länder, können einen Man-
gel an Zuverlässigkeit begründen.  
Mangelnde Zuverlässigkeit kann auch angenommen werden, wenn die finanzielle 
Grundlage zur ordnungsgemäßen Führung des Betriebes offensichtlich nicht aus-
reicht.  
 
12.2.4  
Prüfung im Rahmen von § 11 Abs. 2 Nr. 3  
 
12.2.4.1  
Die zuständige Behörde prüft unter Beteiligung des beamteten Tierarztes - und er-
forderlichenfalls weiterer Sachverständiger - die örtlichen Verhältnisse durch Inau-
genscheinnahme daraufhin, ob die der Tätigkeit dienende Räume und Einrichtungen 
dem § 2 entsprechen. Hierzu können die vom Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten oder von den obersten Landesbehörden herausgegebe-
nen einschlägigen Gutachten in der jeweils aktuellen Fassung zugrunde gelegt wer-
den, ebenso von Fachverbänden erstellte Unterlagen, wie z.B. die von der Tierärzt-
lichen Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT) herausgegebenen Checklisten zur Ü-
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berprüfung der Tierhaltung im Zoofachhandel (zu beziehen bei der Tierärztlichen 
Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT), Geschäftsstelle, Bramscher Allee 5, 49565 
Bramsche-Engter).  
Über die Inaugenscheinnahme ist eine Niederschrift anzufertigen.  
 
12.2.4.2  
Zu den Einrichtungen eines Fahrbetriebes gehören auch die Kutschen.  
 
12.2.5  
Entscheidung über den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis  
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2.5.1  
Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn aufgrund der Prüfung nach den Nummern 12.2.2 
bis 12.2.4 keine Bedenken bestehen. Die Erlaubnis bezieht sich jeweils nur auf die 
Arten oder die Gattung sowie die Höchstzahl der Tiere, mit denen die jeweilige Tä-
tigkeit ausgeübt werden soll, sowie auf die im Antrag angegebenen Räume und Ein-
richtungen.  
Wurden bereits andere Erlaubnisse oder Genehmigungen, die für die geplante Tä-
tigkeit des Antragstellers erforderlich sind, versagt, so kann die zuständige Behörde 
die ebenfalls erforderliche Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 auf Grund fehlenden Sachbe-
scheidungsinteresse versagen.  
Ein solches Sachbescheidungsinteresse kann insbesondere dann fehlen, wenn ar-
tenschutz- oder jagdrechtliche Voraussetzungen für die beabsichtigte Tätigkeit nicht 
vorliegen.  
 
12.2.5.2  
Die Erlaubnis kann, soweit dies zum Schutz der Tiere erforderlich ist, unter Befris-
tungen, Bedingungen und Auflagen erteilt werden, § 11 Abs. 2a.  
Die Erlaubnis sollte insbesondere mit der Auflage versehen werden, der Behörde 
rechtzeitig alle wesentlichen Änderungen der im Antrag dargelegten Sachverhalte 
mitzuteilen. Die zuständige Behörde soll durch Nebenbestimmungen sicherstellen, 
dass erforderlichenfalls ein Stellvertreter der verantwortlichen Person benannt wird.  
Bei der Erteilung einer Erlaubnis für Unternehmen oder Betriebseinheiten, die eine 
in § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe c oder d genannte Tätigkeit an wechselnden 
Orten ausüben, ist als Nebenbestimmung u.a. die Führung eines Tierbestandsbu-
ches, das Mitführen des Erlaubnisbescheides sowie der Prüfberichte der Überwa-
chungsbehörden zur Auflage zu machen. Vorkehrungen gegen Fälschungen des 
Tierbestandsbuches, etwa Einzelblattheftung mit Seitenzahl und Siegelung, sind zu 
treffen.  
 
12.2.5.3  
Wurde eine Erlaubnis nach § 11 zur Ausübung eines Gewerbes oder einer sonsti-
gen wirtschaftlichen Unternehmung wegen Unzuverlässigkeit oder mangelnder fach-
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licher Kenntnisse und Fähigkeiten des Gewerbetreibenden oder der mit der Leitung 
des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person unanfechtbar 
versagt oder vollziehbar oder unanfechtbar zurückgenommen oder widerrufen oder 
während eines Rücknahme- oder Widerrufsverfahrens auf eine solche Erlaubnis 
verzichtet, so ist dies nach § 153a in Verbindung mit § 149 Abs. 2 Nr. 1, 2 GewO 
zum Gewerbezentralregister gemäß den Bestimmungen der 2. Gewerbezentralregis-
ter-Verwaltungsvorschrift (2. GZRVwV - Ausfüllanleitung -) mitzuteilen, bei Auslän-
dern auch der Ausländerbehörde, die die Aufenthaltserlaubnis erteilt hat. Wird die 
Vollziehbarkeit, die Rücknahme oder der Widerruf aufgehoben oder die Erlaubnis 
später erteilt, so ist dies nach § 152 GewO ebenfalls dem Gewerbezentralregister 
mitzuteilen.  
 
12.2.6  
Zu § 11 Abs. 4  
 
Eine Schließung der Betriebs- oder Geschäftsräume ist insbesondere dann anzu-
ordnen, wenn nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes ohne diese Schlie-
ßung Tiere mangels Erfüllung der Anforderungen des § 2 erheblich vernachlässigt 
würden.  
 
12.2.7  
Zu § 11 Abs. 5  
 
Tierpflege und andere Tätigkeiten im Zusammenhang mit lebenden Wirbeltieren, für 
die besondere Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich sind, sowie die Beratung von 
Kunden dürfen von Auszubildenden grundsätzlich nur unter der Aufsicht sachkundi-
ger Personen durchgeführt werden. Der Ausbildungsstand ist dabei zu berücksichti-
gen. Dies gilt auch für Personen, die angelernt werden.  
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Psittakose-Verordnung 
Verordnung zum Schutz gegen die Psittakose und Ornithose   

in der Fassung der Bek. vom 20. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3531) 
 

I. Begriffsbestimmung 

§1 
 
(1) Papageien und Sittiche im Sinne dieser Verordnung sind alle Vögel der im zoo-
logischen System zu der Ordnung Psittaciformes gehörenden Arten.  
 
(2) Im Sinne dieser Verordnung liegen vor: 
1. Ausbruch der Psittakose, wenn bei einem Papagei oder Sittich Chlamydophila 
psittaci festgestellt worden ist; 
2. Verdacht des Ausbruchs der Psittakose, wenn das Ergebnis der klinischen und 
pathologisch-anatomischen Untersuchung den Ausbruch der Psittakose befürchten 
läßt. 
 

II. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 2 
 

(1) Wer Papageien oder Sittiche halten will, um von diesen Tieren Nachkommen 
aufzuziehen (Züchter) oder mit diesen Tieren zu handeln (Händler), muß die Tiere 
kennzeichnen; dabei hat er Fußringe zu verwenden, die vom Zentralverband Zoolo-
gischer Fachgeschäfte Deutschlands e. V., Frankfurt a. M. (Zentralverband) oder 
vom Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz, Hambrücken (Bun-
desverband) abgegeben werden. Die Fußringe dürfen nur an Züchter und Händler  
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abgeben werden, die das Vorliegen einer Erlaubnis nach § 17g des Tierseuchenge-
setzes gegenüber dem jeweiligen Verband nachgewiesen haben. Offene Fußringe 
müssen so beschaffen sein, daß sie nur einmal verwendet werden können. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 dürfen zur Kennzeichnung von Papageien und 
Sittichen Fußringe eines eingetragenen Züchtervereins verwendet werden, wenn 
diese Fußringe von der zuständigen Behörde zur Kennzeichnung zugelassen sind. 
Die zuständige Behörde läßt die Fußringe zu, wenn 
1. die Tätigkeit des Vereins sich auf das Bundesgebiet oder große Teile des Bun- 
    desgebietes erstreckt, 
2. der Züchterverein eine sichere Kontrolle der Ringbestellung und Ringabgabe ge- 
    währleistet und 
3. die zur Kennzeichnung bestimmten Fußringe geschlossen sind. 
 
Die zuständige Behörde teilt die Zulassung den hierfür zuständigen Behörden der 
anderen Länder sowie dem Zentralverband und dem Bundesverband mit. 
 
(3) Die Abgabe von Fußringen durch Züchter oder Händler ist verboten. 
 
 
 
(4) Ein Züchterverein, bei dem die Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 vorliegen, 
darf Fußringe zur Kennzeichnung von Papageien und Sittichen nur an Mitglieder 
abgeben, denen eine Erlaubnis nach § 17g des Tierseuchengesetzes erteilt worden 
ist. Die Mitglieder haben dem Züchterverein die Erlaubnis nachzuweisen. 
 
(5) Die Züchtervereine teilen dem Zentralverband oder dem Bundesverband viertel-
jährlich mit, an welches Mitglied sie Fußringe mit welcher Nummer abgegeben ha-
ben. Der Zentralverband und der Bundesverband teilen den hierfür zuständigen Be-
hörden der Länder auf Anfrage Namen und Anschrift der Züchter und Händler, 
1. an die sie jeweils Fußringe abgegeben haben  und 
2. an die durch die Züchtervereine Fußringe abgegeben worden sind,  
sowie die Nummern der abgegebenen Fußringe mit. 
 
(6) Die Kennzeichnungspflicht nach Absatz (1) entfällt, soweit Papageien und Sitti-
che gemäß §§ 12 und 13 der Bundesartenschutzverordnung oder gemäß Rechtsak-
ten des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften auf dem Ge-
biet des Arten- oder des Tierseuchenschutzes bereits gekennzeichnet sind. 
 
 

§ 3 
 
(1) Die Fußringe dürfen nur verwendet werden, wenn sie wie folgt beschriftet sind: 
1. Mit dem Buchstaben "Z", wenn die Fußringe vom Zentralverband, oder mit dem  
    Buchstaben „B“, wenn sie vom Bundesverband abgegeben worden sind, dem Na- 
    men des Landes, in dem die Beringung vorgenommen wird, in abgekürzter Form  
    und einer für das jeweilige Land fortlaufenden Nummer  
    oder 
2. der Kurzbezeichnung eines Züchtervereins, der Nummer des Züchters, den letz- 
    ten beiden Ziffern des Beringungsjahres und einer für jeden Züchter fortlaufenden  
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    Nummer. 
 
(2) Nichtverwendete Fußringe sind zwei Jahre nach Bezug aufzubewahren. 
 
 

§4 
 
(1) Züchter und Händler haben über Aufnahme oder Erwerb und Abgabe der Tiere 
sowie ihre Behandlung gegen Psittakose Buch zu führen. Die Bücher müssen dem 
Muster der Anlage entsprechen sowie gebunden und mit Seitenzahlen versehen 
sein. In die Bücher sind jeweils unverzüglich mit Tinte, Tintenstift oder urkundenech-
tem Kugelschreiber einzutragen 
1. Art der Tiere, 
2. Ringnummer und Datum der Beringung, 
3. Datum des Erwerbs oder der sonstigen Aufnahme in den Bestand sowie Herkunft  
    der Tiere, 
4. Datum der Abgabe und Empfänger der Tiere oder Datum des Abgangs der Tiere, 
5. Beginn, Dauer und Ergebnisse von Behandlungen gegen Psittakose sowie Art der  
    Dosierung des verwendeten Arzneimittels. 
 
Ferner ist die Beseitigung nicht verwendeter Fußringe in den Büchern zu vermerken. 
 
 
(2) In den Büchern sind nicht beschriebene Zeilen durch einen waagerechten Strich 
kenntlich zu machen. Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung darf weder mittels 
Durchstreichens noch auf andere Weise unleserlich gemacht werden. Es darf nicht 
radiert werden, und es dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, die nicht 
erkennen lassen, ob sie bei der ursprünglichen Eintragung oder erst später gemacht 
wurden; irrtümliche Eintragungen sind als solche zu kennzeichnen. 
 
(3) Die zuständige Behörde kann genehmigen, daß die Buchführung mittels elektro-
nischer Datenverarbeitung vorgenommen wird. 
 
(4) Die Bücher und Datenträger sind nach der letzten Eintragung mindestens zwei 
Jahre aufzubewahren. 
 

III. Schutzmaßregeln gegen Psittakose 
 

1. Schutzmaßregeln in Beständen von Züchtern und Händlern 
 

A. Vor amtlicher Feststellung der Psittakose oder des Psittakoseverdachts 
 

§ 5 
 

Im Falle des Ausbruchs oder des Verdachts des Ausbruchs der Psittakose in einem 
Bestand eines Züchters oder Händlers gilt vor der amtlichen Feststellung folgendes: 
1. Alle Papageien und Sittiche sind abzusondern. 
2. Die Räumlichkeiten, in denen sich die Tiere befinden, dürfen nur in Schutzklei- 
    dung und mit Atemschutz und nur von dem Tierbesitzer, seinem Vertreter, den mit  
    der Beaufsichtigung, Wartung und Pflege der Tiere betrauten Personen und von  
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    Tierärzten betreten werden. Nach Verlasssen der Räumlichkeiten haben diese  
     Personen sofort 
    a) die Schutzkleidung abzulegen, feucht zu reinigen und so zu verwahren, daß  
        eine Verschleppung der Seuche vermieden wird, und 
    b) die Hände, die Arme und das Schuhwerk feucht zu reinigen und zu desinfizie- 
        ren. 
3. Vögel jeder Art dürfen weder in den Bestand verbracht noch aus dem Bestand  
    entfernt werden. 
4. Verendete oder getötete Vögel jeder Art sind so aufzubewahren, daß sie vor äu- 
    ßeren Einflüssen geschützt sind und daß Menschen oder Tiere nicht mit ihnen in  
    Berührung kommen können. 
5. Tiere, Teile von Tieren, Futter und Einstreu sowie sonstige Gegenstände, die mit  
    Papageien und Sittichen oder deren Ausscheidungen in Berührung gekommen  
    sein können, dürfen nicht entfernt werden. 
  

B. Nach amtlicher Feststellung der Psittakose oder des Psittakoseverdachts 
 

§ 6 
 

(1) Ist der Ausbruch oder der Verdacht des Ausbruchs der Psittakose amtlich festge-
stellt, so unterliegen die Räumlichkeiten des Züchters oder Händlers, in denen Pa-
pageien und Sittiche gehalten werden, nach Maßgabe folgender Vorschriften der 
Sperre: 
 
 
1. Der Besitzer hat an den Eingängen Schilder mit der deutlichen und haltbaren Auf- 
    schrift "Psittakose - Unbefugter Zutritt verboten" gut sichtbar anzubringen; dies gilt  
    nicht im Falle des Verdachts des Ausbruchs der Psittakose. 
2. Alle Papageien und Sittiche sind abzusondern und einzusperren. Sie dürfen nur  
    mit Genehmigung der zuständigen Behörde entfernt werden. Verendete oder ge- 
    tötete Vögel jeder Art sind, soweit sie nicht zu diagnostischen Untersuchungen 
be- 
    nötigt werden, nach näherer Anweisung des beamteten Tierarztes unschädlich zu  
    beseitigen. 
3. Die Räumlichkeiten dürfen nur in Schutzkleidung und mit Atemschutz und nur von  
    dem Besitzer der Tiere, seinem Vertreter, den mit der Beaufsichtigung, Wartung  
    und Pflege der Tiere betrauten Personen, von Tierärzten und von Personen im  
    amtlichen Auftrag betreten werden. Nach Verlassen der Räume haben diese Per- 
    sonen sofort 
    a) die Schutzkleidung abzulegen, feucht zu reinigen und so zu verwahren, daß  
        eine Verschleppung der Seuche vermieden wird, und 
    b) die Hände, die Arme und das Schuhwerk nach näherer Anweisung des beamte- 
        ten Tierarztes feucht zu reinigen und zu desinfizieren. 
Die Schutzkleidung ist im Abstand von drei Tagen zu wechseln und nach näherer 
Anweisung des beamteten Tierarztes zu desinfizieren. 
4. Vögel jeder Art dürfen nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde in den Be- 
    stand verbracht oder aus dem Bestand entfernt werden. 
5. Tiere, Teile von Tieren, Futter sowie sonstige Gegenstände dürfen nur mit Ge- 
    nehmigung der zuständigen Behörde entfernt werden; Dung und Einstreu dürfen  
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    nur zur unschädlichen Beseitigung nach Anweisung des beamteten Tierarztes 
ent- 
    fernt werden. 
6. An den Ein- und Ausgängen sind saugfähige Bodenauflagen anzubringen, die  
    nach näherer Anweisung des beamteten Tierarztes zu desinfizieren und stets  
    feucht zu halten sind. 
7. Die Fußböden sind täglich nach näherer Anweisung des beamteten Tierarztes zu  
    reinigen und zu desinfizieren. 
 
(2) Haben sich Papageien und Sittiche vor der Absonderung nach Absatz 1 Nr. 2 
oder § 5 Nr. 1 in anderen Räumlichkeiten befunden, sind diese nach Anweisung des 
beamteten Tierarztes zu reinigen und zu desinfizieren. 
 

§ 7 
 

(1) Der Züchter oder Händler hat alle Papageien und Sittiche seines Bestandes mit 
einem wirksamen Mittel gegen Psittakose tierärztlich behandeln zu lassen oder unter 
behördlicher Aufsicht zu töten oder töten zu lassen. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann die Tötung von Papageien und Sittichen des Be-
standes anordnen, wenn eine Weiterverbreitung der Seuche zu befürchten ist. 
 
(3) Die zuständige Behörde kann die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 auch 
für Vögel anderer Art anordnen. Sie kann ferner anordnen, daß Papageien und Sitti-
che nicht von der Psittakose befallener Bestände vorbeugend auf Psittakose unter-
sucht werden. 
 

 
 
 

C. Bei Ansteckungsverdacht 
 

§ 8 
 

(1) Sind aus einem verseuchten oder seuchenverdächtigen Bestand innerhalb der 
letzten 90 Tage vor amtlicher Feststellung der Seuche oder des Seuchenverdachts 
Papageien und Sittiche in einen Papageien- oder Sittichbestand eines Züchters oder 
Händlers eingestellt worden, unterliegt dieser Bestand der amtlichen Beobachtung. 
Aus dem Bestand dürfen Papageien, Sittiche und andere Vögel nur mit Genehmi-
gung der zuständigen Behörde entfernt werden. Satz 1 und 2 gelten auch in sonsti-
gen Fällen eines Ansteckungsverdachtes. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann anordnen, daß Papageien und Sittiche des Be-
standes nach Maßgabe des § 7 Abs. 1 gegen Psittakose zu behandeln sind. 
 
(3) Die zuständige Behörde kann die Tötung der ansteckungsverdächtigen Papagei-
en und Sittiche anordnen, wenn eine Weiterverbreitung der Seuche zu befürchten 
ist. 
 

D. Desinfektion 
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§ 9 

 
(1) Nach Tötung und Entfernung aller Vögel oder nach Abschluß der Behandlung 
der Vögel des Bestandes muß der Besitzer die Räume und Käfige, in denen kranke 
und verdächtige Tiere gehalten worden sind, sowie Gegenstände, die Träger des 
Ansteckungsstoffes sein können, unverzüglich nach näherer Anweisung des beam-
teten Tierarztes reinigen und desinfizieren. 
 
(2) Dung sowie Futter und Einstreu einschließlich der Vorräte, die Träger des Anste-
ckungsstoffes sein können, sowie andere Gegenstände, die nicht ordnungsgemäß 
zu reinigen oder zu desinfizieren sind, sind zu verbrennen oder nach näherer An-
weisung des beamteten Tierarztes auf andere Weise unschädlich zu beseitigen. 
  

2. Schutzmaßregeln bei sonstigen Tierhaltern  
und auf Tierschauen und Märkten 

 
§ 10 

 
(1) Wird bei Papageien und Sittichen von Tierhaltern, die nicht Züchter oder Händler 
sind, Psittakose festgestellt oder liegt Seuchen- oder Ansteckungsverdacht vor, 
kann die zuständige Behörde die sinngemäße Anwendung der in den §§ 6 bis 9 ent-
haltenen Maßregeln anordnen, soweit dies aus Gründen der Seuchenbekämpfung 
erforderlich ist. 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn bei Papageien und Sittichen, die sich auf Tier-
schauen, Märkten oder ähnlichen Veranstaltungen befinden, Psittakose festgestellt 
oder Seuchen- oder Ansteckungsverdacht vorliegt. 
 

 
 
 

3. Aufhebung der Schutzmaßregeln 
 

§ 11 
 

(1) Angeordnete Schutzmaßregeln sind aufzuheben, wenn die Psittakose erloschen 
ist oder sich der Verdacht als unbegründet erwiesen hat. 
 
(2) Die Psittakose gilt als erloschen, wenn 
1. a) alle Papageien und Sittiche des Bestandes verendet oder getötet und unschäd- 
        lich beseitigt worden sind, 
    b) alle kranken und seuchenverdächtigen Papageien und Sittiche des Bestandes  
        verendet sind oder getötet und unschädlich beseitigt wurden und die übrigen  
        Tiere gegen Psittakose behandelt worden sind und bei diesen Tieren 
    aa) zweimal frühestens fünf Tage nach Abschluß der Behandlung im Abstand von  
          fünf Tagen entnommene Sammelkotproben als frei von Erregern der Psittako- 
          se befunden worden sind oder 
    bb) frühestens zehn Tage nach Beginn der Behandlung stichprobenweise ent-
nom-  
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          mene Blutproben einen therapeutisch ausreichenden Antibiotikumgehalt auf- 
          gewiesen haben und frühestens fünf Tage nach Abschluß der Behandlung  
          stichprobenweise entnommene Tiere oder Kotproben als frei von Erregern der  
          Psittakose befunden worden sind oder 
    c) alle Papageien und Sittiche des Bestandes gegen Psittakose behandelt worden  
        sind und die Behandlung zu dem unter Buchstabe b geforderten Ergebnis ge- 
        führt hat  
und in den Fällen der Buchstaben b und c auf Grund einer Untersuchung durch den 
beamteten Tierarzt kein Verdacht auf Psittakose mehr besteht. 
2. die Desinfektion unter amtlicher Aufsicht durchgeführt und vom beamteten Tier-
arzt  abgenommen worden ist. 
 

IV. Schutzmaßregeln gegen Ornithose 
 

§ 12 
 

Wird bei Vögeln, insbesondere beim Geflügel einschließlich der Tauben, Ornithose 
festgestellt oder liegt der Verdacht auf Ornithose vor, kann die zuständige Behörde 
die sinngemäße Anwendung der in den §§ 6 bis 9 enthaltenen Maßregeln anordnen. 
Die §§ 10 und 11 gelten entsprechend. 
 

V. Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 13 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b des Tierseuchenge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. einer mit einer Genehmigung nach § 4 Abs. 3, oder § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2, Nr. 4  
    oder 5 verbundenen vollziehbaren Auflage oder 
2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 Abs. 2 oder 3 oder § 10 zuwiderhandelt. 
 
 
 
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 2 Nr. 2 des Tierseuchengesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 1 Papageien und Sittiche nicht oder nicht in der vorge- 
    schriebenen Weise kennzeichnet, 
1 a. entgegen § 2 Abs. 3 Fußringe abgibt, 
1 b. entgegen § 3 Abs. 1 Fußringe verwendet, 
1 c. entgegen § 3 Abs. 2 Fußringe nicht aufbewahrt, 
1 d. entgegen § 4 Abs. 1 oder 2 nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise  
   Buch führt oder entgegen § 4 Abs. 4 Bücher oder Datenträger nicht aufbewahrt, 
2. entgegen § 5 Nr. 1 oder § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 Papageien und Sittiche nicht ab- 
    sondert oder nicht einsperrt, 
3. einer Vorschrift des § 5 Nr. 2 oder § 6 Abs. 1 Nr. 3 über das Betreten von Räum- 
    lichkeiten oder das Verhalten nach ihrem Verlassen zuwiderhandelt, 
4. entgegen § 5 Nr. 3, § 6 Abs. 1 Nr. 4 oder § 8 Abs. 1 Satz 2 Vögel in einen Be-
stand  
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    verbringt oder aus einem Bestand entfernt, 
5. entgegen § 5 Nr. 4 verendete oder getötete Vögel nicht vorschriftsmäßig aufbe- 
    wahrt, 
6. entgegen § 5 Nr. 5 oder § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 oder Nr. 5 Tiere oder Gegenstän- 
    de entfernt, 
7. der Vorschrift des § 6 Abs. 1 Nr. 1 über das Anbringen von Schildern zuwiderhan-  
    delt, 
8. einer Vorschrift des § 6 Abs. 1 Nr. 6 oder 7 oder Abs. 2 oder § 9 Abs. 1 über die  
    Reinigung oder Desinfektion oder des § 9 Abs. 2 über die unschädliche Beseiti- 
    gung zuwiderhandelt oder 
9. der Vorschrift des § 7 Abs. 1 über das Behandeln oder Töten von Papageien und  
    Sittichen zuwiderhandelt. 
 

VI. Schlußvorschriften 
 

§ 14 
 

(Inkrafttreten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz) 
vom 24. August 1976 

 
Neufassung vom 12.12.2005 

 
§ 50 

 
Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln 

 
(1) Einzelhandel außerhalb von Apotheken mit Arzneimitteln im Sinne des § 2 Abs. 1 
oder Abs. 2 Nr. 1, die zum Verkehr außerhalb der Apotheken freigegeben sind, darf 
nur betrieben werden, wenn der Unternehmer, eine zur Vertretung des Unterneh-
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mens gesetzlich berufene oder eine von dem Unternehmer mit der Leitung des Un-
ternehmens oder mit dem Verkauf beauftragte Person die erforderliche Sachkennt-
nis besitzt. Bei Unternehmen mit mehreren Betriebsstellen muß für jede Betriebsstel-
le eine Person vorhanden sein, die die erforderliche Sachkenntnis besitzt.  
 
(2) Die erforderliche Sachkenntnis besitzt, wer Kenntnisse und Fertigkeiten über das 
ordnungsgemäße Abfüllen, Abpacken, Kennzeichnen, Lagern und Inverkehrbringen 
von Arzneimitteln, die zum Verkehr außerhalb der Apotheken freigegeben sind, so-
wie Kenntnisse über die für diese Arzneimittel geltenden Vorschriften nachweist. 
Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie und dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften dar-
über zu erlassen, wie der Nachweis der erforderlichen Sachkenntnis zu erbringen 
ist, um einen ordnungsgemäßen Verkehr mit Arzneimitteln zu gewährleisten. Es 
kann dabei Prüfungszeugnisse über eine abgeleistete berufliche Aus- oder Fortbil-
dung als Nachweis anerkennen. Es kann ferner bestimmen, daß die Sachkenntnis 
durch eine Prüfung vor der zuständigen Behörde oder einer von ihr bestimmten Stel-
le nachgewiesen wird und das Nähere über die Prüfungsanforderungen und das 
Prüfungsverfahren regeln. Die Rechtsverordnung wird, soweit es sich um Arzneimit-
tel handelt, die zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind, vom Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium,  dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung erlassen. 
 
(3) Einer Sachkenntnis nach Absatz 1 bedarf nicht, wer Fertigarzneimittel im Einzel-
handel in den Verkehr bringt, die  
1.  im Reisegewerbe abgegeben werden dürfen, 
2.  zur Verhütung der Schwangerschaft oder von Geschlechtskrankheiten beim 
     Menschen bestimmt sind, 
3.  (weggefallen) 
4.  ausschließlich zum äußeren Gebrauch bestimmte Desinfektionsmittel sind oder 
5.  Sauerstoff sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 60  
 

Heimtiere 
 

(1) Auf Arzneimittel, die ausschließlich zur Anwendung bei Zierfischen, Zier- oder 
Singvögeln, Brieftauben, Terrarientieren, Kleinnagern, Frettchen oder nicht der Ge-
winnung von Lebensmitteln dienenden Kaninchen bestimmt und für den Verkehr au-
ßerhalb der Apotheken zugelassen sind, finden die Vorschriften der §§ 21 bis 39 d 
und 50 keine Anwendung.  
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(2) Die Vorschriften über die Herstellung von Arzneimitteln finden mit der Maßgabe 
Anwendung, daß der Herstellungsleiter gleichzeitig Kontroll- und Vertriebsleiter sein 
kann und der Nachweis einer zweijährigen praktischen Tätigkeit nach § 15 Abs. 1 
entfällt.  
 
(3) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie und dem Bundesministerium durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die Vorschriften über die Zulassung auf Arzneimittel für die in Ab-
satz 1 genannten Tiere auszudehnen, soweit es geboten ist, um eine unmittelbare 
oder mittelbare Gefährdung der Gesundheit von Mensch oder Tier zu verhüten. 
 
(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von § 43 Abs. 5 Satz 1 zulassen, so-
weit es sich um die Arzneimittelversorgung der in Absatz 1 genannten Tiere handelt. 
 
 
 


